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Beschlussvorlage 13/2025 

 

Vorlageart:     Beschluss 

zur Verbandsversammlung am: 02.12.2025 

Einreicher:   Geschäftsstelle 

Beteiligte: Verbandsmitglieder 

Beratungsfolge: 
Strategietagung vom 11.05.2023, Beschluss 10/23, Vorbe-
ratung 12.11.2025 

Status: öffentlich 

Verhandlungsgegenstand: 
Betreibung „Marina-Camping Geierswalder See“ 2026 
bis 2029 

Sachverhalt: 

 
Die externe Betreibung des verbandseigenen Campingplat-
zes „Marina-Camping Geierswalder See“ wurde bereits 
mehrfach erfolglos ausgeschrieben. Für den relativ kleinen 
Platz mit nur 20 Stellplätzen und ca. 10 Zeltplätzen ist eine 
Betreibung demnach offenbar für private Dritte nicht wirt-
schaftlich darstellbar. Der Betrieb des Campingareals 
musste daher seit dem Jahr 2022 durch die verbandseige-
nen Hafenmeister, welche auch für die Bewirtschaftung der 
Bootseinlassstelle, der Landliegeplätze und der Marina ver-
antwortlich sind, mit übernommen werden. Ein Betrieb des 
Campingplatzes ist aufgrund der örtlichen Gegebenheiten 
(u. a. Räumlichkeiten, Kontingent der Stellplätze) und der in 
den letzten Jahren gewonnenen Erkenntnisse nur unter 
Nutzung dieser Synergien sinnvoll. 
 
Dem hohen Einsatz der Mitarbeiter des Operativen Berei-
ches des ZV LSS, die hier als Hafenmeister im Einsatz 
sind, ist es zu verdanken, dass das Campingareal seit dem 
Jahr 2022 nicht brach lag und sich zudem als feste Größe 
im Campingbereich etablieren konnte. Mittlerweile konnte 
der ZV LSS sogar eine Zertifizierung als barrierefreie An-
lage über die Initiative „Reisen für Alle“ entgegennehmen. 
 
Aufgrund der Anschlussfinanzierung über die STARK-
Folgeförderung ist eine Weiterführung der Hafenmeistertä-
tigkeit ab dem Jahr 2026 und bis mindestens zum Jahr 
2029 möglich. Aktuell gibt es bereits Anfragen der Gäste 
unseres Campingplatzes nach Vorbuchungsmöglichkeiten 
für das Jahr 2026 ff. Zudem sind Entscheidungen zur Ver-
marktung des Campingangebotes kurzfristig zu treffen. 
 
Es ist daher Planungssicherheit für den ZV LSS erforder-
lich, die unter den gegebenen Umständen nur über eine 
weitere Eigenbetreibung des Campingareals sichergestellt 
werden kann. Die als Hafenmeister tätigen Mitarbeiter sol-
len daher auch weiterhin im Bereich des Campingplatzes 
eingesetzt und die sich hier ergebenden Synergien ent-
sprechend weiter genutzt werden. 
 

Zweckverband 
Lausitzer Seenland Sachsen  
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Beschlussvorschlag: 

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Lau-
sitzer Seenland Sachsen beschließt:  
 
1. Der Betrieb des Campingareals am verbandseige-

nen Wasserwanderrastplatz am Geierswalder See 
soll ab dem Jahr 2026 und zunächst bis zum Jahr 
2029 in Eigenregie des Zweckverbandes fortgeführt 
werden. 
 

2. Die Geschäftsstelle wird beauftragt, die erforderli-
chen Genehmigungen hierfür einzuholen. 

Finanzielle Auswirkungen: 
Einnahmen aus Betrieb gewerblicher Art im Bereich Cam-
ping werden entsprechend des Besucheraufkommens er-
wartet 

Anlagen:  

Mitzeichnung zur Vorlage:  

 

 Einreicher finanzielle Prüfung juristische Prüfung 

Datum 
Unterschrift 

   

 
 
Bemerkungen: 
 
Abstimmungsergebnis 
 

Anzahl der Stimmen:  

davon durch Anwesende vertre-
ten: 

 

Ja-Stimmen 
 

 Nein-Stimmen  Stimmenthaltungen:  

 
 
 

Spreetal, 02.12.2025            

Ort und Datum       Unterschrift Verbandsvorsitzender 
 
 


